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GESTALTUNGSSATZUNG

Satzung der Stadt Treffurt
über die Gestaltung baulicher Anlagen in der

historischen Altstadt Treffu rt

Präambel

Der Stadtrat der Stadt Trefuft hat aufgrund §§ 19 und 20 der Thilringer

Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung-ThürKO)

in der Fassung der Bekanntrnächung vom 28. Januar 2003 (GV81 2003,

S. 4'1), zuietzt-geändert durch Artikel 2 des Geseaes vom 20. Mätz 2014

{GVBI. 2014, §.82) sowie de§ § 88 Abs. 1 der Thoringer Bauordnung

iThurgo) in der Fassung vom 13. März 2014 (GVBI. 2014, s. 49) in seiner

Sitsung am 19.09.2016 folgende SaEung beschlossen:
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(1)

t2)

§{
Räumlicher Geltun96bereich

Der räumliche Gelfungsbercich dieser SaEung um-
fusst däs Gebiet derAltstadt
Er ist in dem als Anlage I beigerügten Plan durch
eine unlerbrochene Linie umgrenzt. Maßgeblich ist
die lnnenk€nte der Begrenzungslinie. Dea Plan ist
Bestandleil dieser Satzung.

Der räumliche Geltungsbereich dieser Sazung ist
auch als besonders schutrvürdiges Teilgebiet dea
Stadt Trefr un festgetegt.
Die Festlegung erfolgt zum Schuts des durch Ge-
staltungsmittel der Renaissanoe, des Barock, des
Klassizismus, der Grunderzeit, des Jugendstil und
des Funktionalismus geprägten Erscheinungsbildes
von Shaßen, Gassen und PläEen, wegen seiner
geschichUichen und städtebaulichen Bedeutung und
wegen seiner basonders erhaltensweden bauhlsto-
rischen Strukfirren.

§2
Sachlich€r Geltungsbergich

(1) Diese SaEung gilt für alle Grundstilcke, bauljchon
Anlagen und sonstigon Anlagen, für die FesGetzun-
gen in dieser SaEung getrofien sind.
(siehe § 1 Räumlicher Geltungsbereich)

(2) Diese Sakung gilt für alle nach der Thüringer Bau-
ordnung genehmigungsbedürftigen, genehmigungs-
freien und vedahrcnsfreien Vorhaben, soweit diese
Grundstücke, baulichen Anlagen und sonstige Anla-
gen nach Absatz 1 betreffen.

(3) AIle Vorhaben nach Absats 1 und 2 im räumliohen
Geltungsbereich nach § I bedurfen einer sanie-
rungsrechtlichen Genehmigung. Dies betrift Vorha-
ben und Maßnahmen (gemäß § 144Abs- 1 BaUGB)

. Errichtung. Anderung

' Nuuungsänderung. Be§eiügung
von baulichen Aniagen (§§ 14,29 BaUGB) sowie. erhebliche und wesentlich wertsteigemde Verän-

derungen von Grundsiücken und baulichen Anla-
gen und. sonstige baulichen Maßnahmen (auch wenn 6ie
nicht baugeoehmigungspfl ichig slnd).

ln diesem Rahmen wird die Einhaltung der Gestal-
tungssakung überprüft.

(4) Die Vorschriften des Gesetzes zur Pflege uhd
zum Schua der Kulturdenkmale (Ihoringer Deok-
malschuEgeseE-ThürDschG) in der Fas6ung
der Bekannlmachung vom 14. April 2004 (GVBI.
20M, S. 465, zuletzt geänded durch Art. 3 G vom
16.12.2008, GVBI.2008, S. 574,584) bleiben durch
diese Salzung unberührt.
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§3
Baukö.por

Die zum Zeitpunkt des lnkrafttretons der Satzung vor-
handene Pazellenteilung muss durch die Gebäude-
und Fassadenstruktur ablesbar sein. Benachbarte
Gebäude müssen sich mindestens durch folgende
Gestaltungsmerlcrale unterscheideni

. Gebäudebreite. Traufhöhe. Fassadengliederung

. Farbgestaltung.

Bei zusammenhängender Neubebauung mehrerer
benachbarter Grundstücke ist die zum Zeitpunki des
SaEungserlasses vofi andene Parzellenteilung in
der Fassadenstruklur ablesbar zu machen. Solcho
Baukörper sind ent8prechend der ehemaligen
Parzellenteilung vertikal in unte.schiedlich breite
Gebäudeabschnitte mit Variation von Traufüöhen,
Fassad€ngliederung und Faögestaltung zu struKu-
rieren (Bild 1,2 und 4).

Die zum ZeihunK des lnkraftbetens der Saeung
bestehende Firstrichtung ist beizubehalten ba /. wie-
derherzustellen.
Bei Bebauung unbebauter Grundstücke i6t die Fir-
skichtung der benachbarten Gebäude aufzuneh-
men (Bild '1, 3 und 4).

Traufgassen oder sonstige Gebäudezwischenräiu-
me sind ar erhalten. Sie sind sträßenseitig bis zu
einer Höhe von 2 m mit Holztilren oder Metallgittern
in vertikaler Gliederung zu schließen.

12)

(3)
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(2J

(3)

(4)

(5)

(6)

§/.
Oächer

Zulässig sind Sattel- und Mansarddächer Die Dach-
neigung von Satteldächern muss mindestens 35 '
und da# maximal 50 ' betragen.
Die Dachneigung der unteren Ebene von Mansard-
dächem muss mindesten§ 60 " und darf maximal
75 ', die der oberen Ebene mindestens 15 ' und
maximal 30 " belragen (Bild 5 und 6).

ln von öffentlichen Verkehrsfächen nicht einsehba-
ren Hoftereichen sind äußerdem V\blm-, Pult- und
Flachdächer zulässig.

AIs Dacheindecklrngsmaterial für Sattel- uad Man-
saaddächer einschließlich der Dachaufuauten sind
nur gebrcnnte Tonziegel in dnem natürlichen nicht
glänzenden Rotton zulässig (keine Violett- und
Brauntöne; keine seidenmatten, Glanz- oder Ede-
lengoben).

Trauf- lnd Firsthöhen benachbartea Dächer müssen
sich um mindesten620cm und dürfen sich um maxi-
mal i50 cm unterscheiden (Bild 7 bis 11).

Die Firslhöhe von hofseitigen Anbauten und Neben-
gebäuden muss mindesten§ 30 cm unter der First-
höhe des Hauptgebäudes liegen.

Dachtraufen sind als Dachkästen mit einer Tieio
von mindesten§ 20 cm bis maximalS0 cm und einer
Höhevon mindestens 20 cm und bis maximalS0 cm
auszubilden (Bild 13).

Ortgänge an Gebäudegiebeln sind mit Zahnleisten
oder Wndbrettern auszutuhren (Bild 12 und 14).
Wndbetter können mit Zinkblech abgedeckt und
Naturschiefer verkleidet werden.
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§5
Dachauibauten

Dachaufuauten sind straßenseitig nur als Sättel-
dach- oder Schleppgaupen sowie als Zwerchhärser
bei Dachneigungen ab 35" zulässig. Die Dachnei-
gung von Satteldachgaupen und Zwerchhäusem
muss mindestens 25" und darf maximal 40" beha-
gen. Bei Schleppgaupen i6t eine Dachneigung bis
maximal2S" zulässig (Bild 15 bis 17).

cegenober deraufgehenden Fassade sind Gaupen
mindestens um 50 cm zurockzusetsen.
Der Abstand zwischen dem oberen AnsaE der
Gaupe und dem First des Gebäldes muss minde'
stens 30 cm behagen {Bild 16 und '17).

Zutässig sind einfenstrige Gaupen mit einer Breite
von maximsl 1,3 m lnd zweifensfige Gaupen mit
einer Brcite von maximal2,3 m.
Die an der Vorderfront der Gaupe gemessene Trauf-
höhe darf maximal 1,6 m betragen ('16 und 17).

Die Gesamtbreite von Dachgaupen und Zwerch-
härsem darf 1/2 der zugehörigen Dachlänge nicht
überschreiten. Die Breite von einzeln stehenden
Zwerchhäusem ohne zusäfzliche Dachgaupen darf
lx,avimal 112 der argehörigen Dachlänge betragen
(Bitd 18).

Der Abstand von Dachgaupen und Zweachhäusem
untereinander mu§s mtndestons der Breite einerein-
fenstrigen Gaupe entsprechen.
Der Abstand von Dachgaupen und Zwerchhäusem
zu den Giebelwänden de§ Hauses muss mindestens
1,25 m betragen (Bild 18).

Dge!Sa!pe[: Seitenflächen von Dachgaupen sind
zu verpuEen, mit Holz, Natursohiefer oder mit
gebrannten Tonziegeln in einem nicht glänzenden
Rotton (Biberschwanzform) zu verkleiden.
Die Ansichtsfont ist zu verpulzen, mit Holz oder
Natußchiefer zu verkleiden-
Der Verpub ist farblich wie die Hauptfassade zu
gestalten.
Unzuläsrig ist Schieferersatz (Kunstschiefer,
Zemenhlatten etc.).

a{Crc[I;!!SgI: Seitenflärchon und Ansichtsfont von
Z,verchhäusem sind zu verpuEen oder mit Holz oder
Nafuischiefer zu ve*leiden. Bei VeFuts bt dieser
fa6lich wie db Haupüassade zu gesbtbn. zusäclich
konnen die Seitenflächen audr mit gebrannten Ton-
ziegeln in einem nicht glänzenden Rotton (Biber-
schwanzfo.m) verkleidet werden.
Unznläilig ist Schieferersatz (Kunst6chiefer,
Zementplatten etc.).

DachübersCinde an Ortgängen und Traufen von
Dachgaupen und Zwerchhäusem dürfen maximal
15 cm tief und '15 cm hoch sein-

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

t7)
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(8)
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(9) Ortgänge von Gaupen und Zwerchhäusern sind mit
Zahnleisten oder Windbreüern au§zuführen (Bild '19

und 20). Wndbretter können mit Zinkblech abge-
decK oder mit Naturschiefer verkleldet werden-

(10) Dle Giebeldreiecke von Satteldachgaupen und
Zwerchhäusem sind mit proflierten Scfiräg- und
Horizontalgesimsen zu betonen (Bild 19 und 20).
Bei derAnwendung von Rund- oder Stichbogeifen-
stem können Horizontelgesimse auch unteörochen
sein (Bild 15, Seiie 5).

(11) Auf Dächem von Neubauten sind Sattieldach-, Flach-
dach- und Rundbogengaupen zulässjg. Seitenflä-
chen, Voderfrcnten und Dächer von Dachaufuauten
dorfen mit Blech vei{eidet oder verglast werden.

(12) Dachflächenfenster, Obedichter, Sonnenkolloktoren,
Photovoltaik€nlagen und Wndkaftanlagen sind nur
an von öfientlichen Verkehrsräumen aus nicht edeb-
baren Dachf ächen 2ulässig.

(13) Dacheinschnitte fftr Balkone, Loggien und Tenassen
sind nur an von öfienUichen VerkehEräumon aus
nicht erlebbaren Dachfl ächen zulässig.

(14) Schornstein6 §ind in Füstnähe aus dem Dach zu
führen- Unzulässig sind Edelstahlschornsleine vor
der Fassade, sofern sie vom öffentlichen RaLrm aus
einsehbarsind.
Schomsteine sind in verfugtem SichtrnaueMerk
oder Zinkblech auszufilhren. Ausnahmsweise kön-
nen Edelstahlschornsteine obefialb der Dachhaut
zugelassen werden, wenn sie vom öffentlichen
Raum aus nicht erlebbar sind_

(15) Dachaufuauten wieAufzugsanlagen, Rundfunk- und
Femsehempfangsanlagen oder Satollitenantennen
sind nur an von öffentlichen Verkehrsräumen aus
nicht edebbaren Dachflächen zulässig.

(16) Wndkraftanlagen sind nur hofseitig anzubringen, so
dass sie nicht von öfienllichen Verkehrsräumen aus
edebbar sind.
Die Höhe derAnlage darf die Firsthöhe des Haupt-
gebäudes nicht iiberschreiten-
Der Außendurchmesser des Roiors darf maximal
1,5 m, die Trefe des Diffusor§ marimal 0,8 m und die
Gesamlhöhe derAnlage maxjmal2,0 m betragen.

(17) Oach nnen, Fallroh.e und Schnee8nge sind einheit-
lich nur aus Zink oder Kupfe. zulässig. Schneelänge
6ind als Gitter auszufüh.en. Dachrinnen m0ssen
hon'zontal und Fallrohre verlikat verlegl werden.

6
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§6
Fassaden

Fassaden müssen ein klar ablosbares Gliederungs-
prinzip auf,veisen. Dazu gehört die horizontale
Gliederung in Sockel oder Sockelgeschoss, HaupF
wandscheibe und HaupEesims (Dachkasten) sowie
die vertikale Gliedorung durch Achsen aus Fenster-,
Tür- und Toröfnungen, die mit Einzelformaten odea
cruppen aus Formaten eine einfache Reihung,
ei.en regelmäßigen oder ihregelmäßigen Rhyth-
mus ezeugen. lnnerhalb eines Geschosses sind
Fenster im gleichen Format, in gleicher Größe, in
einheitlicher Höhe und mit gleicher UnteEliederung
auszuführen. Zur Betonung besondererAchsen oder
anderer Gebäudeelemente können andere Formate
zugelassen ,rerden (Bild 2, bis 24).

Fassaden sind zusaltzlich mit plastisch heNortreten-
den protilierten Gesimsen und Fensteaumrahmung
(Holzbekleidungen, Fasch6n, Profi le oderGewände)
zu gliedem.
Woitere Gliederungselemente wie Lisenen, Br11-

stungsspiegel, Fensterüberdachungen als Architrav
oderlympanon sind zulässig (Bild 25 und 28).

Ursprünglich an d6n Fassaden vorhanden gewe-
sene Elemente gemäß Abs. 2 sind bei lnstandse!
zungs- und Modemisierung6maßnahmen wieder
hezustellen.

An Fassaden voahandene Gliedenrngselemente
wie Gesimse, Fensteaumrahmungen (HoLbeklel
dungen, Faschen, Profile oder Gewände), Fenster-
überdachungen, Lisenen, Brüsfungsspiegel und
Verzietungen sind zu erhalten oder gegebenenfalls
instand ar setzen (Bild 25 und 28).

Sockel müssen mindestens 30 cm hoch sein und
sich deutlich gegenüber der Fassadenfläche pla-
stisch abseEen.
Sockelfläcien sind aus Guhem, ungeschliffenem
Muschelkalk, Sandstein od6r aus glaft ausgedebe-
nem Puu ohne Sfukturen zu gestalten.
Die Oberkante der Sockellinie muss waagerecht
sein, Däs trifft nicht bei Sockeln von Fachwerkhäu-
sem zu, die über gebogene Schwellhölzer verfügen.
Hier richtel sich die Sockellinie nach dem Bestand.

Sockelgeschosse müssen sich deutlich gegenübea
der Haupttassadeniäche plastisch abseEen.
Oberfläohen von Sockelgeschossen sind aus
rauhem, ungeschliffenem Naturstein mit einer Qua-
derstruktur oder eus glatt ausgeriebenem Prrl2
ohne St ukturen mit oder ohne Rustica€liederung
zu gestalten. Nur Keller- und Erdgeschoss dürfen
als Sockeigeschosse gestalterisch hervoqehoben
werden (Bild 23).

Außenwandflächen der Hauptfassade sind minera-
lisch, gla$ ausgerieben oder gleichmäßig fuinkörnig
ohne Zusatzskukturen zu verpuEen.

\2)

(3)

14)

(5)

(6)

(7)
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(8) Vorhandenes Sichtfachwerk ist zu erhalten uad darf
,icht veeuä oder verkleidet werden-
Nachträglich verkleidetes oder verput es Sichtfach-
werk kann freigelegt werden, wenn die typischen
Merkmale wie geschniEte Balkenlagen und -köpfe
vorhande. sind.

(9) Zum Zei&unkt des Satungserlasses bestehende
Klinkerfassaden und freiliegende Elemente von
Sichtfacfiwerk wie proflierte Balkenlagen und ver-
zierte Balkenköpfo dürfen nicht beseitigt oder tlber-
deckt werden-

(10) Gliederungselementewio Gesimse, Fensterumrah-
mungen, Fenstefliberdachungen, Lisenen, Brüs-
tungsspiegel und Veazierungen sind aus Naturstein,
PUE oder Holz zulässig. An einer Fassade ist dafür
nü ein Malerial zu verwenden.
Gliederungselemente milssen sich faölich von den
Fassädenfl ächen abseEen.

('11) Gliederungselemente arrs PUE sind glatt ausgerie-
ben auszuführen,
Die Körnung des PuEes von Sockeln, Sockelge-
schossen und Gliederungselementen muss deutlich
feiner al6 die Kömung des Putes der Fassadenflä-
chen sein.

(12) Bei Gl'ederungselementen aus Holz sind nur dek-
kende Farben anzuwenden.
Unzulä§rig sind sichtbare oder imitiert€ Holzma-
§erungen.

(13) Bauteile von wissenschafrlichea, küns{erischer,
handwerklicher oder heimaigeschichtlicher Bedeu-
tung wie Hausma.ken, v\äppen, Gedenktafeln,
SkLilpturen, §onnenuhren und Wetterfahnen sind an
ihrem Standort zu belassen (Bild 27).

(14) Gebäudegiebel und Fassaden zu Traufgassen
können mit Tonziegeln in einem nicht glänzenden
Rotton oder mit Holz als vertikale Verschalung oder
Naturschiefer verkleidet werden. Zur Gliederung
der Flächen sind ,n Geschossdeckenhöhe Gesimse
anarordnen oder das Erdgeschoss zu verputen.

(15) An fachwerksichtlgen. verputzten oder verkleideten
Fachwerkfassaden ohne Außendämmung sind Fen-
sterfassadenbündig ohne Leibungstieie einzubauen
(Bird 2s).

(16) Außendämmuno:
\ brden Fachwerkaußenwände mit einem VVär-

medämmsystem veßehen, so sind Fenster mittels
einer Hilfskonstruktion wiederum fassadenbün-
dig einzuseaen (Bild 26). Abweichend von Sats '1

können Fenster im Bestand, die unangerührt biei-
ben, in der Fachwerkebene veöleiben. Beim späte-
ren Austausch der Fenster gilt jedoch wieder Sak 1 .

I
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Werden Fachwe*außenwände mit einem Wär-

medämmsystem versehen, sind vofiandene
Gliederungselemente wie Fensterumrahmun-

oen (Holzbekleidungen, Faschen' Profile oder

öewände). Fenslerüberdachungon, Gesimse, Lise-

nen. Bdiatungsspiegel ebenfalls mithels einer Hilfs-

konstruklion vor der Fassadenebene zu befestiget'

i1fl Unzulässig ist das Anbringen von Fachwerkimlta_

tionen aus Holz oderandelen Materialien an Fassa-

den.

t18) Unzuläs3ig sind Fassadenverldeidungen aus

Kunststoff, zementgebundenen oder keramischon

Platten, Spaltkl;nker oder Metall mit Ausnahme von

geprägten znkblechschindeln.

{19) Die Faögestaltung von Fassaden muss auf die' 
Nachbarg;bäude und die Gesamtansichl des jewei-

ligen straßenraums gomäß § 3 Abs '1 dieser Sat-

zuno aboestimmt werden.
cli;eru;gs- und Gestaltungselemente wie Fensler-

bekleidungen, Fensterüberdachsngen, Ges'mse,

Lisenen, Brüslungsspieoel' Dachkästen, Sockel und

sichlbare Fachwerkhölzer sind farölich von der Fas-

sadenhauPtfl äche abzuse?en.
Fü. Fas§aden sind Farbiöne zulässig,

' die eine geringe bis mittlere Farbsättgung (mit

Grauantei,) oder Faüintensität ud
. durchschnittliche Helligkeit§wene

flicht zulä6slg sind Farben
. mit hoher Sättigung oder Faöintensität (ungebro-

chene, gretle und leuchtkäflige Farben)
. qanz otme Sätligung oder Faöintensitst (rein grau)

. Äit ttohet oder niedriger Helligkeit (rein weiß'
schwatz).

Utzuläs;ig sind auch reflektierend§ Anstiche'

Die Fassadenfa6gebung ist mit der Stadt Trefilrt
abzustimmen

I
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(2)

§7
Fenster

Fenster mil6sen ein rechteckiges Format haben und
h6her als breit sein. Das Verhältnis von Breite zu
H6he muss mindestens l:1,5 betragen (Bild 29). Zur
Akzentuierung von Fassadenabschnitten sind obere
Abschliisse als Stich- oder Rundbogen zulässig.

Sind bestehende Fensteröffnungen breiter als hoch,
sind sie entweder durch mindestens 12 crn breite
Pfeiler in zwei senkrechte Öfnungsformate umzu-
wandeln oder die Fenster erha'ten eine symmetri-
sche vertikale Gliederung (Bild 29 und 30).

In bestehende quädratische oderannähemd quadlä-
tische Fenste6ffnungen sind Fonster mit mjndestens
einer senkrechten Teilung einzubauen (Bild 30).

Fenster sind mohrflügelig auszubilden ab. einer l;chlen Rohbaubrcito größer als 0,90 m
und/oder. einer lichten Rohbauhöhe g.öße. als 1,30 m
(Bilder 32. 34a bis 34d).

BetPigt die lichte Höhe der Fensteröfriung 1,25 m
bis 1,30 m. ist die Anordnung einer glasteilenden, waagerech-

len Spros,se mjt einer Mindestbreite von 9,5 cm

. einer senkrechten Sprosse mit eirer Breite von
mindestens 6,5 cm erfoderlich (Bild 31).

Bet€git die lichte Höha der Fen6tedfinung weniger
al§ 1,25 m so richtet sich die Notwendigkeit der FIU-
gelteilung allein nach der Breite der Öfinung (Abs 4;
Bild 30 und 33).

Beuägt das Öfnungsmaß in der Breite zwischen
0,70 und 0,90 m, so ist eine mittig senkechte glas-
teilende Sprosse einzubauen (Bild 30).

Der/die horizonlale Kämpfer/§prosse mus6, gemes-
sen von Glas zu Glas, mindestens 9,5 cm und darf
maximal 16 cm brcit sein. Ein Kämpferprofl ist auch
bei glasteilenden Kämpfersprossen aufzuseken.

Der/die vertikale Stulp/-sprosse muss, gemessen
von Glas zu Glas, mindestens 6,5 cm und darf maxi-
mal 1 1 cm breit sein. Ein Schlagleistenprofl ist auch
b€i glasteilenden Stulpsprossen aufzuseeen (Bild
3'1, 32, 33 und 36).

Bei keuzförmjger Teilung eihflügeliger Fenster ist
die senkr€chte glasteilende Stulpsprosse breiter als
die waagerechten Sprossen auszubilden (Bild 33).

Regenschukschienen sind bei Fenstem, die vom
öffentlichen Verkehrsraum aus einsehba. sind, mit
wetterschenkelafigen Proilen zu verkleidon {Bild
34b bis 34 d, 35 und 36).

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)

(8)
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(10) UrEulä3s16 sind GliederungselemooE wie Spros-
sen jm Scheibenz,/ischenraum von lsoliergläsem
und an separaten, aufgeseelen (abklappbaren)
Rahmen.

(11) ln einer Fassade ist nur ein Material zu verwenden-

Als Rahmenmale al ist grundgätzlich nur Holz
zulässig.

Abweichend davon ist in nach 1 945 errichteten nicht
denkmalgesch{iaen Gebäuden (Einzelkulturdenk-
male) der Einsa? von Rahmen aus Kunststofi oder
llretall zulässig.
Unabhängig vom Material sind gliedemde und zu
profliercnde Teilungen wie Kämpfer und Stulpe
erforderlich

(12) Fenster sind mit faölosem Flachglas zu veBlasen.
UErdässig sind spiegelnde, farbige, struktufierte
und gewö,bte Gläser sowie Glasbau§eine.

11
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(1)

12)

§8
Schaufenster

Schaufenster sind nur im Erdgeschoss von Gebäu-
den zulässig.

Schadenster und Ladentüren müssen axialen
Bezug auf Fenster und Fenstergruppen der Obergo-
schosse nehmen. Bei unregelmäßigem Achsrhyth-
mus der Fenstergliederung der Obergeschosse ist
eine Abweichung vom axialen Bezug zulässig, wenn
das Erdoeschoss dlrch Gesimse deutlich von der
Hauptfasaade abgesetzt wird (Bilder 38, 39 und 4'l ).

Schaufenster müssefl ein rechteckiges oder quadra-
lisches Format hab€n (Bild 40a). Zur Akzenfuierung
der Erdgeschosszone sind obere Abscl lrsse als
Slich- oder lGrbbogen zulässig.

Zwischen Schaufenstem sind Pfeiler oder ffosten in
einer Breite von mindestens 12 cm anzuordnen-
Schaufenster, die breiter als hoch sind, sind im
Rahmen von Emeuerungsmaßnahmen vertikal
durch proflierte Pfosten aJ gliedem. lst dies nicht
möglich, sind profilierte vertikale glasteilende Spros-
sen einzuseben (Bild 40b).

Schaufenster sind außerdem m:t glasteilenden,
pronlierten Kämpfern hodzontal und mit vertikalen
Sprossen im Oberlichtzu gliedem (Bild 40a und b).

Kämpferm|ssen, gemessen von Glas zu Glas, min-
destens 1 3 cm und d0rien maximal 1 I cm breit sein
(Bilder 40a und b).

Ais Rahmenmatedal ist grundsäiElich nur Holz
2ulässig.
Abweichend davon sind in nach 1945 enichteten
nicht denkmalgeschützten Gebäuden (Einzelkultur-
denkmale) weiterhin

. Rahmen aus Metall oder einer Kombination aus
llletall und Holzzulässig, wenn die Profle äußer-
lich in U-. T- oder L-Form sichtber sind oder durch
aufgesetze Profile in der Rahmenansichtsfläche
strukturiert werden,

. Rahmenkonstruküonen aus Kun6t6tofi zulässig.

Däbei sind Kimpfer, Pfosten oder senkechte Spros-
sen zu proflieren (Maße gemäßAbs.5 beachten).

Schaufenstereinrahmungen bzw. Bekleidungen aus
Holz sind einschließlich aller Zierelemente an ihrem
Standort zu elhalten oderwieder helzusteller

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) Sohäufenster sind mit farblosem Flachglas zu ver-

Unzulä6§ig sind spiegelnde, farbige, shtkturierte
und gewölbte Gläser sowie Glasbausteine.
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(1)

{2)

(s)

(4)

§e
Tür€n und Tole

Haust{lren und Tore müssen axialen Bezug auf
Fenster und Fenstergruppen der Obergeschosse
nehmen (Bild 42).

Historische Türöffnungen und Tore dllrfen nicht er-
saClos entfemt werden.

Doa obere Abschluss von Haustilron und Toren ist
waagerecht, als Stich-, Korb- und Rundbogen oder
mit abgeschrägten Ecken arlässig (Bilder 43 und
44).

Mehrflügelige Türen und Torc sind durch senkrechte
Profile als Schlagleisten symmetrisch 2u g'iedem.
Dies ist auch bei unterschiedlichen Flügelbreiten zu
gewährlei§en.

Tür- und Torflügel sind durch Füllungen oder Kasset-
tierungen symmekisch zu gliedern. Bei Toren sind
zusätslich vertikale, Rauten- und Fischgrätenstruk-
turen zulässig (Bilder 43,44 ond 45).

Verglasungen inTürfügeln sind in deroberen Hälfte
entsprechend der Follungs- oder Kassettenskukfu r
bis zu 50 o/o der Flügelflächs, bei Ladentüren bis
70 % der Flügelfläche zulässig.
Unrulässig sind spiegelndes, faöiges, §truk-
furiertes und gewölbtes Glas sowie Sprossen im
Scheibenzwischenraum und aufgesetzte Sprossen-
Ehmen.

Tiiren und Tore sind aus Hok herzustellen.

Abweichend davon sind in nach 1945 enichteten
nicht denkmalgeschüElen Gebäuden (EinzelkultuF
denkmale) weiterhin
. Metall oder eine Kombiration aus Metall und Holz

zulässig, wenn die Profile selbst äußerlich in U-,
T- oder L-Form sichtbar sind oder durch aufge.
setäe Profile in der Rahmenansichtsfläche struk-

. auch Türcn aus Kunststoff zulässig, wenn sie den
Anforderungen gemäß Abs. (3) und (4) entspre-
chen.

Für Garagentore in straßenseitigen Fassaden
sind neben Fl0geltoren Dr6h-, Schiebe-, RolF und
Schwingtore zulässig, wenn durch Aufdoppelung
au6 Holz eine symmetrische Gliederung in Ftlllun-
gen und Kassetten oder eine vertikale Struktur,
Rauten- oder Fischgdtenstruktur ausgefühatwird.

(5)

(6)

(7)

- 13
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§10
Rollläden und Fenstorklapplädon

(1) Rollläden sind an st€ßenseitigen Fassaden .ur
zulärsig, wenn ihre Kästen oder Blenden von
außen nicht sichlbar sind und das Fersterformat
mindestens im Verhältnis Breite zu Höhe von 1:'1,5
gewährleistet ist und die Prcportionen der Fenster-
gliederung nicht verändert werden.

Unzuläasig sind Rollläden an Schaufenstern und
Ladentüren (Bilder 46 und 47).

(2) FensieRlappläden an straßenseitigen Fassaden
sind nur aus Holz zulässig. lhre Flügel müssen
beidseitig der Fenster in gleicher Breite angeordnet
werden, wobei zwischen den Flügeln oin Abstand
von mindestens 10o, einzuhalten ist.

Se müssen zumindest an allen Fen6lem eine§
Geschosses und in einheitlicher Gestalfung ange-
ordnet werden.
Fensterklappläden sind durch Füllung, Kassettie-
rung odgr horizontal angeordnete Lamellenstäbe zu
gliedem (Bildor48 und 49).

§rl
Rollgitter und Ma.kisen

('1) Rollgitter sind nur an Schaufenstern und Ladenein-
gängen zulässig, wenn ihre Kästen oder Blendeh an
dor Fa§6ade nicht sichtbar sind.

(2) Sonnen- und l /etterschuts ist nur als bewegliche
Maftise in Pultform tiber Ladeneingängen und
Schaufenstern im Ed- oder Sockelgeschoss zuläs-
sig (Bilder 50 und 5'1).

(3) Markisen dürtun die Breite desjeweiligen Schaufen-
§gß oder der Ladentür um maximal 5 cm je Seite
überschreiten (8ild 50).
Unzulässlg sind durchgehende Markisen ilber
mehreren Schaufenstem.

(4)

(5)

Die Ausladung von Ma*isen darf maximal 1,5 m
betragen. Sie müssen eine lichte Durchgangshöhe
von mindestens 2,5 m überStraßen und Gehwegen
ge,lräh.leisten (Bild 51 ).

Als Material für Markisen sind nur textile Stoffe mit
matter Oberfl äche zulässig.
Unzulä3sig sind grelle und leuchtende Faöen.
Marldsen dürfen nicht als V\brbeträger genukt
werden. An den Vordekanten ist ein Schrifuug mit
der Firmen- oder Branchenbezeichnung zulässig.

Markisen düden Gesimse und andere Fassaden-
gliederungselemente nicht uberschneiden oder
(lberdecken.
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§12
Vordächer, Balkone, Loggien

Vordächer sind zuiässig, wenn sie aus pultdachför-
migen Scheiben aus Glas ode. anderen du.chsich-
ljqen farblosen und ebenen Materialien bestehen.
Auflagerkonsolen müssen senkecht zur li/bnd stehen.

Unzuläissig sind Einhausungen, Kragplatien, Bal-
dachine tJnd andoro aus Fassadon in den öffentli
chen Verkeh.s.aum aoskaagende Konst uktionen.

Balkone, Loggien und Wntergärten sind nur an
rückwärtigen von uffentlichen Verkehrsräumen aus
nicht sichtbaren Hoffassaden zulässig.
(Bird 52)

§{3
Außentreppen

Treppen vor Hauseingängen, die vom öffentlichen
Ve*ehrsraum einsehbar sind, sind eus massiven
Blockstufen mit einer ungeschlitfenen Naturstein-
oberfäche oder aus Blockstufen in Werkstein her-
zustellen. Zulässig sind auch durchgehende Beläge
aus ungeschliffenem Natur- oder V\le*stein.
(Bird 53)

§14
EintdedungEn und Mauem

ln Straßen und Gassen, deren Vordeüausbebau-
ung sich an der Grenze zum öfentlichen Verkehrs-
raum befndet, sind Einfriedungen zum öffenüichen
Verkehrsraum als massive, mindestens 2,0 m und
maximal3,0 m hoh6 Mauern zulässig.

Einfdedungsmauem und Sliltzmauern sind in ihrer
Obemäche nüaus
. rauhem und ungeschliFenem Naturstein als ver-

fugles hemmerrechtes Schichten- od€r unvedug-
tes TrockenmaueMerk oder

. Ziegelmauerwe* mit glatt ausgeriebenem shuk-
lurlosen Pulz auszJfllhren-

Einfriedungsmauern dilfen nur mit Naturstein-
oder !\brksteinplatten oder Tonzjegeln abgedeckt

Unzulässig sind. unveeutzte oder unverkleidete Beton- und Zie-
gelmauem

. Eihfriedungen aus Sichtbeton§trukturelementen

. die Ve*leidung von Mauem mit Spaltklinkern,
Fliesen oder Elementen aus Kunst6tofi-

Für Eintiedungen von Gärten und Höfen an Stra-
ßen und Gassen, deren Bebauung überwiegendaus
Nebengebäuden besteht sowie an Vorgärten

(1)

\2)

(3)

{4)

(5)
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(6)

(7J

(1)

l2t

(vgl. Abs. 1) sind auch

' Laubgohölzhecken sowie. Zäune aus Holz oder. Zäune aus Metall zulässig.

Holzzäune sind nur mit senkrecht stehenden. maxi-
mal 5 crn breiten Latten und geradem oberen Zaun-
feldabschluss hezu§ellen. Zwischen den Latten
sind Zwischenräume in Lattenbreite zu belässen.
Metallzäune sind mit verlikalen Skiben mit gleich-
mäßigem rechteckigen, quadratischem oderrundem
Querschnitt auszufflhren- Türen und Tore in Ein-
frjedungen sind in gleicherArt äuszuführen.
(Bilder 54 bis 57)

Bestehende Metällzäune aus der Zeit vor 1 945 ein-
schließlich ihrer T0ren und Tore sind in ihrer Gestal-
tung zu erhalten und instandzuseEen.

Unzulä33ig sind Jägetzäuoe, Eintriedungen aus
Flechtgittean, Maschendraht, rustikaien Metall- und
Holzäunen einschließlich ihrer Türen und T0.6
sowie Strukturclementen aus Beton.

§15
Vorgärten

Vorgä en 6ind gä.tneri96h zu gestaften. Sie dürfen
nicht als Abeits- oder Lagerflächen genutzl werden.

Vorhandenes Nafursloinpflastor ist auf Hofräumen
zu eftalten. F0r befesügte, einsehbare Flächen sind
Pflasterungen aus Kalkstein oder Betonsteihen mlt
kalksteinsichtigem Voßatzstein in rechteckigem
Forrnat zulä6sig-

§15
W€öeanlegan und War€nautomaton

Vverbeanlagen und deren Gestaftung sind mit der
Stadt Treffurt abarstimmen.

Werbeanlagen sind nur an Fassaden im Erdge-
schoss und jm Obergeschoss bis untefialb der Fen-
sterbdlsfu ngen zulässig.

Mehrere \ böeanlagen, Firmenschilderoder Schau-
kästen an einer Fassade für veEchiedene Untemeh-
men sind in einheitlicherArt und Größe anzubringen.

Werbeanlagen sind an dor Fassade als waage
rechte gemalte Schrifu{lge und Symbole sowie als
Einzelbuchstraben aus Metall, Stuck, Keramik, Glas
oder Holz oder als individuell gesEltete Ausleger
senk.echt zur Fassade zulässig.

Die Gesamlhöhe von Werbeanlagen in der Fassa-
denebene darf maximal0,T m, die Höhe von Schrift-
zügen und Symbolen maximal0,5 m befiagen.

(1)

(2)

(3)

(4)

vÖreÄNd UM ZÄUM 6IBf ES EN|CE
ALf STADI, HAIM9ÄC H IJC H I TI RAN DOEBI 4,
FoR DnS ERSCTET!,I6§a/@ EIES GRUIDSToC(S E8E rSO

asENzÄuEzuRElNF?]@uNc.
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(6) Werbeausleger durfen ma)omal 1,0 m von der
Fassade auskragen- Sie müssen eine Durch_
gangshöhe von 2,25 m gewährleisten. Die An-
sichtsfläche des Auslegeß darf ma*mal 1,0 rn2

belragen.

(7) Werbeanlagen müssen einenAb§tand zum seit_

lichen Ende eines Gebäudes von mindestens
0,5 m und zu hervorstehenden Bauteilen wie
Gesimsen, Bekleidungen, Erkern von minde-
stens 0,25 m einhalien.

(8) Werbeanlagen dürfen Gliederungselemente
der Fassaden oicht oberschneiden oder ver-
decken. Vlbrbeanlagen benachbader Fassaden
diirfen nicht zu einer durchlaufenden Einheit
vetbunden werden-

(9) Die Beleuchtung von Vlbrbeanlagen ist zuläs_

sig, wenn
a) vor die V\hnd gesetzte Einzelbuchstäben

hinlerleuchtet werden (Schattenschrift),

b) die Beschriflung und die Symbole durch
St.ahler von vorn angeleuchtet werden,

c) Zunffzeichen, Symbole, Symboltafe,n von
lverbeauslegem durch Strahler beidseitig
angoleuchtet werden.

(10) Un:ulä3319 sind:
a) senkechie Fahnen_ und Kletterschfiften,

b) kastenförmige Vveöeanlagen mit Schrift-
block oder mit Einzelbuchstaben,

c) Spannbänder, WeÖefahnen, Lichterkel-
ten und ähnliche bewegliche VGrteanla-
gen, mit Ausnahme bei VeMendung fur
kurzfristige Sonderveranslaftungen für die
VoMeihnachtszeit sowie im Rahmen von
Ve€nstaltungen alädtischer Bedeutung wie
Stadtfeste und Umziige,

d) greltleuchtende, blinkende, nichtblendfreie
und bewegliche Welbeanlagen

€) Weßeanlagen außerhälb de6 Ortes der Lei_

§tung,

f) Werbeanlagen auf Dachflächen, Straßen_'

Gehweg- und Platzbelägen,

g) l ßöeanlagen an Tülen, Toren, FenslBr-
läden und tragenden oder die Gestaltung
prägenden Bauteilen wie StilCen, Pfeiler'
Erker, Lisenen, Gesimse und Schmuckele_
mente,

h) V\rerbeanlagen an Einf edungen und in Vor-
gärtea sowie an Ruhebänken und Papier_

körben,

i) \ lerbeanlagen an Brandwänden,

j) werbeanlagen auf öffentlichen Grünflä-
chen. an 8äumen und Baumgruppen.

Automaten sind nur in Haus- und Ladeneingän-
gen und Hofeinfah rten anzubringen.
Unzoläs6ig isl mehr als ein Automat je Grund-
stück. lhre Ansichtsfläche dal{ maximal 0,8 m'1

und ihrc Tiefe maximal 0,25 m betragen-

§17
Abweichungen

Abweichungen von den Vor§chriften die§er sat_

zung können gemäß § 66Abs. 1 und 3 derThü'
ringer Bauoadnung zugelassen werden.

Die Zulassung von Abweichungen ist gemäß

§ 66 Abs. 2 der Thüringer Bauordnung schrift-
,ich zu beantragen und zu begründen-

lst ftir eine baulicheAnlage sowie endere Anla_
gen oder Einrichtungen eineAbweichung erfor-
derlich, so entscheidet gemäß § 66 Abs. 3 der
Thilringer Bauordnung bei verfahrensfreien
Bauvoüaben die Gemeinde. lm Ubrigen lässt

die Bauaufsichbbehörde Abweichungen zu.

§ l8
Odn ungsrrridrigkeiton

Ordnungswidrig nach § 86 Abs. 'l NL 1 der
Thüringer Bauordtung handelt, wer voßä?lich
oder fährlässig:

entgegen § 2 Abs. 2 und 3 sein Vortaben nicht
genehmigen lässt und damit keine Zustimmung
besitzt;
entgegen § 3 Abs. 1 die zum Zeilpunkt des
lnklafüretens der SaEung vofiandene Pazel_
lierung in der Gebäude- oder Fassadenstrul(ur
nicht äblesbar macht;
entgegen § 3 Abs. 2 die zum Zeitpunl( des

lnkrafttretens der Satzung bestehende Firstrich-
tung nicht beibehält b2w. wiedefiersiellt oder
bei Bobauung unbebauter Grundstücke die

Firstrichfung der benachbarten Gebäude nicht

aufnimmt;
entgegen § 3 Abs. 3 Träufgassen oder sonstige
Gebäudezwischendume nicht €rhält oder sie

straßenseitig nicht bis zu einer Höhe von 2 m
mit Holäüren oder Metallg'ftem in vertik€ler
Gliederung schließt;
entgegen § 4 Abs. 1 andere Dächer al§ Saftel-

oder Mansarddächer erichtet oder die in SaE 2

und Saä 3 angegebenen Dachneigungen nicht

einhält. Das gilt insbesondere für von öffentli-
chen Ve.kehrsflächen einsehbare Flachdächet
entgegen § 4 Abs. 3 zur Dacheindeckung andere
Materialien als gebrannte Tonziegel in einem
nicht glänzenden, natürlichen Rottonvelwendet;

(11)

\2)

{3)

(1)

1_

2.

6

(1)

4_

17



26.10.

29.

7

8.

9.

11.

18

24

25.

31.

32.

entgegen § 4 Abs. 4 die angegebenen Höhen-
unterschiede von Traufen oder Firsten benach-
barter Gebäude nicht einhält;
entgegen § 4 Abs- 5 die Fißte von hofseitigen
Anbauten oder Nebengebäuden nicht unteahalb
des Firstes des Hauptgebäudes anordnet;
entgegen § 4 Abs. 6 Dachtraufen nicht äls Dach-
kästen in den vorgegebenen liefen und Höhen
ausbildeti
entgegen § 4Abs. 7 Ortgänge an Gebäudegie.
beln nicht mit Zahnleisten oder Wndbrettem
ausflihrt oder Wndbretter mit anderen Materi-
alien als Zinkblech oder Natursohiefer abdecK
bzw. verldeidet (z.B- mit Ortgangziegeln);
entgegen § 5 Abs. 1 Dachaufuauten nicht als
Satteldach- oder Schleppgaupen oder als
Zwerchhäuser eriehtet oder von den vorgege-
benen Dachneigungen abweicht;
entgegen § 5 Abs. 2 Gaupen nicht gegenüber
der Fassade zurücksetst oder den oberen
Ansatz der Gaupe nid{ unterhalb des Dachfir-
§tes anordnet;
entgegen § 5 Abs. 3 die vorgegebenen Gaupen-
b.eiten oder Traufhöhen nicht einhält;
entgegen § 5 Abs. 4 Dachgaupen oder Zwerch-
häuser mit6iner größeren Gesamtbreite als l/2
der zugehörigen Dachlänge e.richteq
entgegen § 54b6. 5 dio vorgegebenen Mindesl
abstände zwaschen Dachgaupen oder Zwerch-
häuser oder ar den Hausgiebeln nicht einhält;
entgegen § sAbs.6 und 7 bei Dachgaupen
oder Zwerchhäusern andee als die vorgege-
benen oder sogar unzulässige Materialien für
Seiten- oder Fronmächen veMendet,'
entgegen § 5 Abs. 8 Odgänge oder TEufen von
Dachgaupen oder Zwerchhäusem gräßer als
1 5 cm tief oder 1 5 cm hoch ausfiihrt;
entgegen § 5 Abs. I Ongänge von Gaupen
oder Zwerchhä{rsern nicl( mit Zahnleisten oder
lMndb.ettem ausfuhrt oder Wndbretter mit
anderen Materiälien als Zinkblech oder Natur-
schiefer abdockt bzw verkleidet (2.8. mit Ort-
gangziegeln);
entgegen § 5 Abs- '10 Giebeldroiecke voh Sat-
teldachgaupen oder Zwerchhäusem nicht mit
profilierten Schäg- und Horizontalge§imsen
betont;
entgegen § 5 Abs. '1 2 Dachflächenfenster, Ober-
lichter, Sonnenkollektoren oder Pholovoltailan-
lagen auf von öffentlichen Verkehrsdiumen aus
eriebbaren Dachfl ächen erichtet;
entgegen § 5 Abs. 13 Dacheinschnitte für
Balkone, Logglen oder Tearassen an von
öIfentlichen Verkehrsräumen aus e.lebbaren
Dachflächen enichtet;
entgegen § 5 Abs. 14 Sc$ornsteine nicht in
Firstnähe aus dem Dach fohn oder sie nicht in
verfugtem SichtrnaueMe* oder Zinkblech aus-
führt;
en§egen § 5 Abs. 14 Edelstahlschomsteine vor
der Fassade insialliert und diese vom ö'ffentli-

chen Raum aus eiasehbarsind;
entgegen § 5 Abs. 15 Dachauieauten wie Auf-
zugsanlagen, Rundfunk- und Fernsehemp-
fangsanlagen oder Satellitenantennen an von
öffentli6hen Ved(ehrsräumen aus erlebbaren
Dachflächen anordnet;
entgegen § 5 Abs. '16 Wndkraflanlagen so
anordnet, dass sie von öfentlichen Vetkehrs-
räumen aus erlebbarsind:
entgegen § 5 Abs. '17 Dachrinnen, Falkohre
und Schneefänqe n icht ein heitlich ausZink oder
Kupfer anb.ingt oder Dachrinnen nicht ho.izon-
lalverlegt oder Falkoh.e nicht senkrecht verlegt
oder Schneeiänge nicht als Gitter ausführt;
entgegen § 8Abs. 1 Fassaden nicht mit einem
klar ablesbaren Gliederurgsparzip mit den i1
Sab 2 und 3 genannten Mitteln gestraltet;

entgegen § 6 Abs. 2 Fassaden nicht m,t pla-

stisch hervortretenden proilierten Gesimsen
und Fensterumrahmungen (Holzbekleidungen,
Faschen, Profile oder Gewände) gliedert;
entgegen § 6 Abs. 3 ursprünglich an Fassaden
vorhanden gewesene Gliederungselemente
gemäß § 6 Abs. 2 wie Gesimse, Fenslerum-
rahmungen (Holzbekleidungen, Faschen, Pro-
file oder Gewände), Lisenen, Brüstungsspiegel
oder Fensterüberdachungen (als Architrav oder
Tympanon) ber lnstandsetzungs- und lvlodemi-
sierungsmaßnahmen nicht wieder herstellt;
entqegen § 6 Abs. 4 an Fassaden vorhandene
Gliederungselemente wie Gesimse, Fenster-
umrahmungen (Holzbekleidungen, Faschen,
Profile oder Gewände), Fensteniberdachun-
gen, Lisenen, BrÜstungsspiegel oder Vee ienrn-
gen nicht erhält oder instand seEt;
entgegen §6Abs.5 Sockel nicht gegenüber der
Fassadenfläche plaslisch äbseEt ode. die wei-
teren Vorgaben desAbs. 5 nichteinhält;
entgegen § 6 Abs. 6 Sockelgeschosse nichl
deutlich gegenÜber der Hauptfassadenfiäche
plastisch absetst oder die weiteren Vorgaben
des Abs. 6 nicht einhält:
entgegen § 6 Abs. 7 Außenwandflächen der
Hauptfassede nichi mineralisch, glatt ausgerie-
ben oder gleichmäßig feinkörnig ohne ZusaE-
strukturen verpudl;
entgegen § 6 Abs. I volnandenes Sichtfach-
werk ni6ht erhäli oder dieses verputzt oder ver-
kleidet
entgegen § 6Abs. I bestehende Klinkedasaa-
den odor freiliegende Elemente von Sichtfach-
werk beseitigt oder überdecK;
entgegen § 6 Abs- '10 Gliederungselemente
wie Gesamse, Fensteaumrahmungen, Fenster-
überdachungen, Lisenen, Brüstungsspaegel
oder Vezierungen aus einem anderen Mate-
rial als Naturstein, Pulz oder Holz ausführt
oder verschiedene Matenalien kombiniert oder
Gliederungselemente nicht farlclich von den
Fassadenflächen abselzi:
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